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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.03.1992

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §45 Abs3;

BAO §115 Abs2;

BAO §183 Abs4;

Rechtssatz

Die P:icht der Abgabenbehörde zur Gewährung des Parteiengehörs gemäß § 183 Abs 4 BAO erstreckt sich lediglich auf

die durchgeführten Beweise und auf das Ergebnis der Beweisaufnahme, nicht jedoch auf das Ergebnis der

Beweiswürdigung.

Schlagworte

Parteiengehör Rechtliche Würdigung
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